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1. Zweck 

 
Mit dieser Beitragsordnung sollen alle Beiträge, welche im Verband anfallen 
geregelt werden. 
 

2. Geltungsbereich 
 
Diese Beitragsordnung betrifft alle Bereiche des Kreisfeuerwehrverbandes 
Neckar-Odenwald-Kreis. 
 

3. Begriffe, Abkürzungen 

Der Kreisfeuerwehrverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V. im folgenden 
Verband genannt. Kreisfeuerwehrverband abgekürzt KFV genannt. Neckar-
Odenwald-Kreis im folgenden NOK genannt. 

 
4. Zuständigkeiten 
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5. Ablaufbeschreibung 
 
5.1 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Neckar-Odenwald-Kreis e.V. 
 
Diese Beiträge können auf Beschluss der Ausschusssitzung des KFV NOK 
e.V. geändert werden. 
 
Nr.  Betrifft Beitrag 
1.1 Einsatzabteilung 5,00 € 

 
5.2 andere Beiträge 
 
Nr.  Betrifft Beitrag 
2.1 Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg 3,70 € 
2.2 Verein Baden-Württembergisches 

Feuerwehrheim e. V. 
 

1,00 € 

2.3 Deutscher Feuerwehrverband 0,82 € 
2.4 GEMA Rahmenvertrag je 

Abteilung/Werkfeuerwehr 
17,35 € 

2.5 GEMA Rahmenvertrag Feuerwehrmusik je 
Abteilung/Werkfeuerwehr 

2,90 € 

 
Sollte sich der Betrag der Nummer Nr. 2.1 – 2.5 erhöhen, kann dieser neue 
Betrag ohne eine Änderung dieser Beitragsordnung den Städten und 
Gemeinden in Rechnung gestellt werden. Änderungen kann den 
Mitgliedern in einem Schreiben in Textform elektronisch übermittelt werden.  
Die Ordnung wird auf der nächsten Sitzung des Verbandausschusses 
angepasst. 

 

Diese Beitragsordnung erhält ihre Gültigkeit mit dem Beschluss der Ausschusses, in 
der Sitzung vom 11.12.2025, zum 01.01.2026. 

 


